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Aus dem Gemeindevorstand (veröffentlichen auf der Rankweil-Homepage unter „Amtliches“) 
 
Beschlussbericht über die am 25.9.2023 abgehaltene 61. Sitzung des Gemeindevorstandes. Vorsitz: 
Bürgermeisterin Mag. Katharina Wöß-Krall 

 
 

 Da es bereits große Lücken auf den beiden Friedhöfen St. Michael gibt, weil Gräber aus 
unterschiedlichen Gründen aufgelassen wurden, werden die Architekten Cukrowicz Nachbaur 
(zu 48.776,00 €) und Baumeister Marte (zu 7.560,00 €, jeweils inkl. MwSt.) mit der Sanierung 
und Umgestaltung dieser Friedhöfe beauftragt. Der Gemeindevorstand stimmt einstimmig der 
Übernahme der Hälfte der Kosten in Höhe von 28.000,00 € zu, die im Budget 2024 vorgesehen 
werden. Für die andere Hälfte kommt die Pfarre Rankweil auf. 
 

 Folgende Grundteilungen wurden einstimmig bewilligt: 
GST-NR 7446 und GST-NR 7428, Schweizer Straße 
GST-NR 7944/2, Lehenweg 
GST-NR 226, Alemannenstraße 

 

 Die von der Vorarlberger Energienetze GmbH am 5.9.2023 beantragte Ausnahme vom 
Flächenwidmungsplan gemäß § 22 RPG zum Zwecke der Errichtung eines Flugdaches für das 
Notstromaggregat gemäß den vorgelegten Plan- und Beschreibungsunterlagen vom 25.8.2023 
auf GST-NR 7283 wird vom Gemeindevorstand einstimmig erteilt. 

 

 Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig die folgende Vergabe für den Neubau Klein-
kindbetreuung Markt:  
Holztreppe 
Dobler Holzbau GmbH, Röthis, 88.048,62 € zzgl. MwSt. 

 

 Der Gemeindevorstand beschließt im Zuge der Sanierung der Häusle-Villa folgende Vergaben 
einstimmig (alle Werte inkl. MwSt.):  
Schließsystem und Zeiterfassung 
Tipp, Dornbirn, 25.569,90 € 
Sandsteinsanierung und Fassadenstuckarbeiten 
Alpha Stone Tec, Dornbirn, 67.513,80 € 
Zimmermannsarbeiten Zusatzleistungen 
Holzbau Marte, Rankweil, 98.568,00 € 

 

 Der Gemeindevorstand stimmt dem Leitungsrecht für die A1 Telekom Austria AG einstimmig 
zu, um die bereits bestehende Montagegrube auf der GST-NR 3307/3 zu öffnen und die 
bestehende Verrohrung mit einer Schutzmuffe zu verbinden. 

 

 Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig, den Pachtzins für gemeindeeigene 

landwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Sinne der Pachtverträge von bisher netto 2,37 € pro 
ar/Jahr (Kategorie B) auf netto 2,72 € pro ar/Jahr zu valorisiert. Entsprechend dem Grundpreis 
gibt es Zu- und Abschläge bei Flächen der Kategorie A (+15%) oder C (-50%). 
 

 Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig, die Montfortstraße vom Kreisverkehr Bifang bis 
zur Kreuzung Ringstraße zur Fahrradstraße gemäß § 67 StVO zu erklären. Die Fahrradstraße 
darf aufgrund der örtlichen Gegebenheit auch mit anderen Fahrzeugen dauernd befahren 
werden. Die Beschilderung ist laut Lageplan Nummer 21.047/E28 vom 18.9.2023 anzubringen 
und zu verordnen. 
 

 Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig, die Montfortstraße im Bereich der Kreuzung mit 
der Südtirolerstraße gemäß § 76c Abs. 1 StVO 1960 zur Begegnungszone zu erklären. Die 
Geschwindigkeit in der Begegnungszone wird gemäß § 76c Abs. 2 StVO 1960 auf 20 km/h 
beschränkt und die Beschilderung gemäß § 53 Abs. 1 Ziff. 9e bzw. 9f StVO 1960 laut Lageplan 
Nummer 21.047/E28 vom 18.9.2023 angebracht. 
 

 Der Gemeindevorstand beschließt einstimmig Folgendes: 

 Auf der Vorderlandstraße im Bereich der Volksschule Montfort wird gemäß § 76c Abs. 1 
StVO 1960 eine Begegnungszone verordnet.  
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Die Geschwindigkeit in der Begegnungszone wird gemäß § 76c Abs. 2 StVO 1960 auf 
20 km/h beschränkt und die Beschilderung gemäß § 53 Abs. 1 Ziff. 9e bzw. 9f StVO 1960 
laut Lageplan lp-v1 vom 22.9.2023 ausgeführt. 

 Auf der Verordnung der Marktgemeinde Rankweil (Parkbeschränkungen) vom 16.12.2022, 
Aktenzahl V-2200976 wird die Parkfläche (Kurzparkzone Vorderlandstraße) gemäß § 2 lit.) 
Ziff. 8 ersatzlos gestrichen.   

 

 Dem Ansuchen der Firma Tröszter vom 12.9.2023 um Ausnahme zum Fahrverbot für 
Schüler*innentransporte auf der Kirchstraße und dem Maldinaweg stimmt der Gemeinde-
vorstand, befristet auf zwei Jahre, einstimmig zu. 
 

 
 
 

Nicht berichtet wird über:  
 

 Voranschlag 2024  

 Änderungsvorschlag zum Flächenwidmungsplan, Markus Gstach, Teilfläche GST-NR 7119, 

Großfeldweg 11  

 Häusle-Villa, Gewerkevergaben durch Gemeindevertretung 

 Abstandsnachsicht gegenüber GST-NR 8180  

 Neuer Gesellschaftsvertrag Rankweil Gemeindemarketing GmbH  

 Projekt STOP – Stadtteile ohne Partnergewalt  

 Biotopverbund Rankweil  

 Ermächtigung zur Entgegennahme von Barzahlungen Genehmigung der Verhandlungsschrift des 

Gemeindevorstandes über die 60. Sitzung vom 11.9.2023 

 Einlauf und Berichte  

 Allfälliges 

 
 
10. Oktober 2023/esc  
AZ: 004/02/4/2023 


